
Stand: 06.11.2025 19:25:40

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/19216

"Giftige Chemie in Trinkwasser und Blut: Wie werden die Menschen im Landkreis Altötting

geschützt und informiert?"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/19216 vom 24.11.2017

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/20381 des UV vom 23.01.2018

3. Beschluss des Plenums 17/20649 vom 07.02.2018

4. Plenarprotokoll Nr. 123 vom 07.02.2018



 

17. Wahlperiode 24.11.2017 Drucksache 17/19216 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Günther 
Knoblauch, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, 
Herbert Woerlein SPD 

Giftige Chemie in Trinkwasser und Blut: Wie wer-
den die Menschen im Landkreis Altötting ge-
schützt und informiert? 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag 
umgehend Bericht zu erstatten, 

─ was die Behörden gegen die Belastung der Be-
völkerung im Landkreis Altötting, insbesondere in 
Emmerting, mit gefährlicher Perfluoroctansäure 
(PFOA) unternehmen, 

─ welche Maßnahmen sie ergreifen, um eine weite-
re Belastung des Trinkwassers zu verhindern, 

─ wie Belastungen und Gefahren für Mensch und 
Umwelt weiter untersucht werden und 

─ wie die Bevölkerung zeitnah, offen und umfassend 
informiert werden soll? 

 

 

Begründung: 

Blutproben aus dem Landkreis Altötting haben vor 
einem Jahr extrem hohe Werte der mutmaßlich gifti-
gen, krebserregenden und fortpflanzungsschädigen-
den Perfluoroctansäure (PFOA) aufgewiesen. Das 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) hatte im Herbst 2016 Blutspenden aus Emmert-
ing untersucht. Diese Untersuchungen zeigten, dass 
die Proben 10 bis 20 mal höher belastet waren, als 
Durchschnittswerte aus anderen bayerischen Städten 
wie etwa München oder Passau. 

In der EU ist PFOA ab 2020 verboten. PFOA baut 
sich in der Umwelt nicht ab und ist für den Menschen 
giftig. Der Stoff wurde daher auf deutsche Initiative 
bereits im Jahr 2013 als sogenannte besonders be-
sorgniserregende Chemikalie identifiziert und der 
REACH-Kandidatenliste zugefügt. 

Perfluoroctansäure wurde bis zum Jahr 2006 von der 
Firma Dyneon im Industriepark Gendorf produziert 
und bis 2008 dort noch eingesetzt. Offensichtlich sind 
Rückstände dieser gefährlichen Chemikalie in die Um-
welt und letztendlich auch ins Trinkwasser gelangt. 
PFOA und ihre Vorläufersubstanzen werden verwen-
det, um Oberflächen wasser-, öl- und schmutzabwei-
sende Eigenschaften zu verleihen und werden des-
halb in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise 
zur Ausrüstung von Textilien und zur Veredlung von 
Papier. 

Es ist für die betroffenen Menschen kaum nachvoll-
ziehbar, warum die zuständigen Behörden mögliche 
Gefahren, zum Beispiel durch belastetes Trinkwasser, 
nicht früher untersucht haben. Das Gleiche gilt für die 
Information der Bevölkerung, die von vielen Betroffe-
nen als völlig unzureichend empfunden wird. Deswe-
gen ist ein Bericht der Staatsregierung zu diesem 
wichtigen Thema dringend notwendig.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Günther Knoblauch, 
Klaus Adelt u.a. SPD 
Drs. 17/19216 

Giftige Chemie in Trinkwasser und Blut: Wie werden die Men-
schen im Landkreis Altötting geschützt und informiert? 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Florian von Brunn 
Mitberichterstatter: Dr. Martin Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Ge-
sundheit und Pflege hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sit-
zung am 30. November 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat den Antrag in 
seiner 75. Sitzung am 23. Januar 2018 mitberaten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Günther Knoblauch, 
Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Herbert Woerlein SPD 

Drs. 17/19216, 17/20381 

Giftige Chemie in Trinkwasser und Blut: Wie werden die Men-
schen im Landkreis Altötting geschützt und informiert? 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag umgehend Be-
richt zu erstatten, 

─ was die Behörden gegen die Belastung der Bevölkerung im Land-
kreis Altötting, insbesondere in Emmerting, mit gefährlicher Per-
fluoroctansäure (PFOA) unternehmen, 

─ welche Maßnahmen sie ergreifen, um eine weitere Belastung des 
Trinkwassers zu verhindern, 

─ wie Belastungen und Gefahren für Mensch und Umwelt weiter 
untersucht werden und 

─ wie die Bevölkerung zeitnah, offen und umfassend informiert wer-
den soll? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Dann rufe ich auf den Tagesordnungs­

punkt 2 mit Ausnahme der gerade eben genannten Nummer 13 der Anlage, über die 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf der 15 Minuten Wartezeit abzustimmen 

ist.

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien hat bei der Listennummer 13, 

Antrag auf Drucksache 17/18357, die Ablehnung empfohlen. Das wollte ich Ihnen nur 

noch kurz mitteilen, bevor wir zu dieser Abstimmung kommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim­

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht an­

wesend. Dann hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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